
 
Antrag auf Umstellung in einen befristeten Kartenführerschein   Empfehlung:  

Bzw. Verlängerung eines befristeten Kartenführerscheins Nutzen Sie unseren Direktversand 

und lassen Sie sich den 
Führerschein bequem nach Hause 
schicken.   
 

HINWEIS: Der Direktversand ist nur bei persönlicher Abgabe des Antrags bei der Führerscheinstelle möglich. 
 
 
 
Familienname  Geburtsname (nur bei Abweichung v. Familiennamen) 
 
 

 

Vorname 
 
 

 

Geburtstag Geburtsort (ggf. Kreis) 

 
 

 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 
 
 

 

* Telefon-Nr. tagsüber (für Rückfragen) * E-Mail (für evtl. Rückfragen): 

 
 
 

 

Vorhandene Fahrerlaubnisklassen: 
 

Klasse(n):  erteilt am:  Behörde:  Führerscheinnummer:     Schlüsselzahlen: 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

Zusätzliche freiwillige Angaben: 
Ich benötige im Straßenverkehr  eine Sehhilfe  keine Sehhilfe. 
 
 
Mit dem Antrag sind folgende Unterlagen vorzulegen:  

☐ Personalausweis/Reisepass (Kopie)  

☐ 1 Lichtbild in der Größe 35 x 45 mm (biometrisch)  

☐ Führerschein (Kopie oder bei Direktversand Vorlage des Originalführerscheines) 

☐ Unterschriftenblatt 
 

Es fällt für dieses Antragsverfahren eine Gebühr in Höhe von 26,50 € + evtl. 6,50 € für Direktversand an. 
 
 
 
 
 
 

Eingegangen am: 



 

Direktversand (nur bei persönlicher Antragsabgabe möglich) 
☐ Hiermit willigt die Antragstellerin/der Antragsteller ein, dass sein Führerschein an die angegebene Adresse versandt 

wird. Spätere melderechtliche Änderungen werden dabei nicht berücksichtigt. 
 Die Adressdaten der Antragstellerin/des Antragstellers werden zum ausschließlichen Zweck der Verwendung für den 

Versand des Kartenführerscheins an die Bundesdruckerei GmbH übermittelt. 
 
Bei Nichteintreffen des Kartenführerscheins bis zum (siehe Übergangsstempel) wird die Antragstellerin/der 
Antragssteller gebeten, sich an die örtliche Fahrerlaubnisbehörde zu wenden. 
Hinweis: Für den Direktversand fallen Zustellgebühren in Höhe von 6,50 € an. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
Bei Fahrerlaubnisinhabern, die bei der Umstellung ihrer alten Klasse 3 in die neuen EU-Fahrerlaubnisklassen die 
Erteilung der Klasse T nicht beantragt haben bzw. die Voraussetzungen für die Erteilung der Klasse T damals nicht 
vorlagen, ist eine nachträgliche Erteilung grundsätzlich nicht möglich. 
Ist die Klasse T bereits in Ihrem Führerschein eingetragen, müssen Sie nichts weiter veranlassen. 
 
Mit der Unterzeichnung dieses Antragsformulars erkläre ich ausdrücklich, dass ich das Antragsformular gelesen und 
verstanden habe. Zudem bestätige ich, dass ich im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis bin. 
 
 
  

*Einwilligung zur Datenverarbeitung  
Darüberhinausgehend enthält der vorstehende Antrag weitere Daten (z.B. 
Telefonnummer, E-Mail etc.)), die ich dem Landratsamt Freyung-Grafenau 
gegenüber freiwillig mitteile. Diese Daten erleichtern die Bearbeitung des o.g. 
Antrages. Hiermit willige ich in die Verarbeitung auch dieser 
personenbezogenen Daten für die Bearbeitung meines Antrages ein. Die 
Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen durch Mitteilung an 
datenschutz@landkreis-frg.de für die Zukunft widerrufen werden. In diesem 
Fall erfolgt dann keine weitere Verarbeitung dieser freiwilligen Angaben 
mehr. Die betreffenden Daten werden dann nach Maßgabe des Art. 17 
DSGVO gelöscht. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.  

 

 
 
Rechtsgrundlage ist das 
StraßenverkehrsgeseRechtsgrundlage ist das 
Straßenverkehrsgesetz und die  
 
 
Ohne Ihre Angaben kann der Antrag nicht bearbeitet werden.  
 

 
Rechtsgrundlage ist das Straßenverkehrsgesetz und die  
 
 
Fahrerlaubnisverordnung.  

 

Ort, Datum          Unterschrift des Antragstellers  

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das Landratsamt Freyung-
Grafenau, Grafenauer Str. 44, 94078 Freyung. Wir verarbeiten Ihre Daten um Ihren 
Antrag bearbeiten zu können.  
Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei 
der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie im Internet unter https://www.freyung-
grafenau.de/datenschutz/ abrufen. Weitere Informationen auch beim 
behördlichen Datenschutzbeauftragten erfragen, den Sie unter Landratsamt 
Freyung-Grafenau, Datenschutzbeauftragter, Wolfkerstraße 3, 94078 Freyung, 
via Mail unter datenschutz@landkreis-frg.de oder telefonisch unter 08551/57-
1091 erreichen können. 
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